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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Das VG Frankfurt a.M. hat am 23.1.2008 der Klage einer Anlegerschutzkanzlei weitgehend stattgegeben, wonach die BaFin zur

Auskunftserteilung nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) �ber Inhalt und Stand des Verfahrens wegen eines m�glichen

Verstoßes gegen die Ad-hoc-Pflicht nach § 15 Abs. 1WpHG verpflichtet ist. Lesen Sie hierzu den Standpunkt von Voß auf dieser

Seite.MitUrteilgleichenDatumshatdasVGFrankfurta.M.demgegen�berdieKlageeinerVerbraucherzentraleaufAuskunft�ber

Mietpools als Finanzierungsabrede nach dem IFG abgewiesen, weil die Durchsetzung des Informationszugangs in diesem Fall

von einer eigenen Rechtsanwendung und Rechtspr�fung der Beh�rde abh�ngig sei; hierzu k�nne Letztere aber auf der Grund-

lagedes IFGnichtverpflichtetwerden.

Dr.MartinaKoster, RessortleiterinWirtschaftsrecht

// Standpunkt /
vonDr. Thorsten Voß,

RA, Partner bei Sibeth

Rechtsanw�lte Steuerbera-

terWirtschaftspr�fer, Frank-

furt a.M.

BaFin verliert Rechtsstreit um
Auskunftsbegehren nach dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Das IFG hat mit seinem Inkrafttreten am

1.1.2006 die bislang geltenden Vorausset-

zungen f�r den Zugang zu Akten bei Bun-

desbeh�rden auf den Kopf gestellt: Seither

hat grunds�tzlich ein jedermann Anspruch

auf Zugang zu amtlichen Informationen ge-

gen�ber Beh�rden und sonstigen Einrich-

tungen des Bundes, die �ffentliche Aufga-

ben wahrnehmen.

Gleichwohl sind die Konturen des Informati-

onszugangsrechts nach wie vor unscharf. So

vertrat die BaFin in ihren Bescheiden bisher

mitunter die Ansicht, dass die Verschwiegen-

heitspflichtregel des § 8 WpHG als lex specia-

lis vorangehe und § 1 IFG letztlich nicht an-

wendbar sei. Zwingend war dies freilich nie.

Und gerade an dieser Stelle hat das VG Frank-

furt mit seinem Urteil vom 23.1.2008 – 7 E

3280/06 – nun einen ersten Pflock einge-

schlagen: Es verwarf insbesondere die Haupt-

verteidigungslinie der BaFin, nach der § 8

WpHG von vornherein generell einer Preisga-

be von Informationen entgegenstehen sollte.

Zutreffend �ffnet das Urteil so einen Mittel-

weg f�r eine praktische Konkordanz zwischen

WpHG und IFG. Somit wird in Zukunft bei IFG-

Antr�gen vor allem der Tatsache eine gr�ßere

Bedeutung zukommen, dass § 8 WpHG eine

besondere Verschwiegenheitspflicht nur f�r

Informationen im Geheimhaltungsinteresse

eines Dritten ausweist. Der bisherigen Ver-

weigerungshaltung der BaFin ist jedenfalls

eine Absage erteilt.

Der Autor wird die Entscheidung dem-

n�chst ausf�hrlich im BB kommentieren.

Entscheidungen
BGH: Versandhandel mit Arzneimitteln

In Sachen DocMorris hat der BGH mit Urteil vom

20.12.2007 – I ZR 205/04 – entschieden: Im Rah-

men des § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a Fall 1 AMG ist

nicht allein die in Deutschland und in dem ande-

ren Mitgliedstaat jeweils gegebene Gesetzesla-

ge, sondern die jeweilige Rechtslage im Blick auf

die tats�chlich bestehenden Sicherheitsstan-

dards miteinander zu vergleichen.

Der Umstand, dass das niederl�ndische Recht

den Versandhandel mit Arzneimitteln nicht von

der F�hrung einer Pr�senzapotheke abh�ngig

macht, kann einem Versandhandelsunterneh-

men, das eine Pr�senzapotheke in den Nieder-

landen nach den dort bestehenden Bestimmun-

gen betreibt, nicht entgegengehalten werden.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-285-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Anrechnung von Ausgleichszahlungen

auf Abfindungszinsen

Mit Urteil vom 10.12.2007 – II ZR 199/06 – hat

der BGH entschieden, dass die Anrechnung der

vom außenstehenden Aktion�r auf der Grund-

lage des Gewinnabf�hrungsvertrages empfan-

genen Ausgleichszahlungen (§ 304 AktG) auf

die Abfindungszinsen (§ 305 Abs. 3 S. 3 AktG)

nach den „Referenzzeitr�umen“ der einzelnen

Kalender- bzw. Gesch�ftsjahre vorzunehmen ist.

Danach geb�hrt dem abfindungsberechtigten

Aktion�r – bezogen auf die jeweiligen Referenz-

zeitr�ume – die Differenz zwischen Ausgleichs-

zahlung und Abfindungszinsen nicht nur dann,

wenn der empfangene Ausgleich niedriger ist,

sondern auch im umgekehrten Fall, wenn die

gesetzlich vorgegebene Mindestdurchschnitts-

verzinsung f�r die Abfindung in jenem Zeitraum

hinter dem (h�heren) Ausgleich zur�ckbleibt

(Best�tigung von BGHZ 152, 29; 155, 110).

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-285-2

unter www.betriebs-berater.de

OLGFrankfurt a.M.: KeineSicherheitsm�ngel

anBankautomaten

Mit Urteil vom 30.1.2008 – 23 U 38/05 – f�hrte

das OLG Frankurt a.M. aus, dass es auf der Grund-

lage des eingeholten Sachverst�ndigengutach-

tens keine Anhaltspunkte f�r Sicherheitsm�ngel

des PIN-Verschl�sselungssystems der beklagten

Bank feststellen k�nne. Es lehnte sich dabei an

eine Entscheidung des BGH vom 5.10.2004 (Az. XI

ZR 210/03) an, wonach der so genannte Beweis

des ersten Anscheins daf�r spreche, dass der Kar-

teninhaber die PIN auf der EC-Karte notiert habe,

wenn zeitnah nach dem Diebstahl der Karte an

Bankautomaten Bargeld abgehoben werde. Um

diesen zugunsten der Bank wirkenden An-

scheinsbeweis zu entkr�ften, m�sse der Karten-

inhaber einen atypischen Verlauf beweisen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-285-3

unter www.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
Bundeskabinett beschließt Erbrechtsreform

Das Bundeskabinett hat am30.1.2008 die Reform

desErb-undVerj�hrungsrechtsbeschlossen.

Diewichtigsten Punkte der Reform im Einzelnen:

– Modernisierung der Pflichtteilsentziehungs-

gr�nde;

– maßvolle Erweiterung der Stundungsgr�nde;

– gleitende Ausschlussfrist f�r den Pflichtteilser-

g�nzungsanspruch;

– bessere Honorierung von Pflegeleistungen

beim Erbausgleich;

– Anpassung der Verj�hrung von familien- und

erbrechtlichen Anspr�chen an die Regelver-

j�hrung von drei Jahren; Erhalt der 30j�hrigen

Sonderverj�hrung in Ausnahmef�llen.

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. K. Jan Schiffer, Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich
Graf vonWestphalen, K�ln
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